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1. Vorwort 

Die nachfolgende Zusammenstellung behandelt häufig gestellte Fragen zur Durchführung von 

Konzernabschlussprüfungen nach ISA [DE] 600 (Revised)1. Es ist vorgesehen, die Fragen und 

Antworten in mehreren Teilen zu veröffentlichen und darüber hinaus bei Bedarf zu aktualisie-

ren, um auch künftig auftretende praktische Anwendungsfragen berücksichtigen zu können.  

Gegenstand des ersten Teils dieser Veröffentlichung (Stand: 06.12.2023) waren grundlegende 

Fragen zum Anwendungsbereich und zur Umsetzung des ISA [DE] 600 (Revised) insgesamt 

(vgl. Abschnitte 1 bis 6). Einzelfragen zu den klassischen Phasen einer Konzernabschlussprü-

fung, d.h. zur Prüfungsplanung, zur Risikobeurteilung, zu weiteren Prüfungshandlungen und 

zum Umfang der Arbeitspapiere im Kontext einer Konzernabschlussprüfung werden nun in 

einem zweiten Teil ergänzt (vgl. Abschnitte 7 bis 10). Verbleibende Anwendungsfragen wer-

den zu einem späteren Zeitpunkt in einem dritten Schritt veröffentlicht.  

Die Fragen und Antworten wurden vom IDW Arbeitskreis „ISA-Implementierung“ entwickelt 

und sind das Ergebnis der Diskussion mit Stand vom 26.09.2024. Die Antworten in dieser 

Zusammenstellung stellen weder zusätzliche Anforderungen zur Ergänzung von ISA [DE] 600 

(Revised) dar noch handelt es sich um verbindliche Hinweise zur Auslegung dieses Standards. 

 
1 ISA [DE] 600 (Revised): Besondere Überlegungen zu Konzernabschlussprüfungen (einschließlich der Tätigkeit 

von Teilbereichsprüfern).  


